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DER SENAT








Die Mitgliedschaft im Senat wurde erworben:


durch Erlangen eines Amtes, und zwar zunächst nur eines kurulischen Amtes. Seit der Gracchenzeit waren auch die Volkstribunen und die plebejischen Ädilen, seit Sulla die Quästoren Senatsmitglieder. Da die Quästur die unterste Stufe in der Ämterlaufbahn darstellte, so erfolgte also zur Zeit Sulllas der Eintritt in den Senat regelmäßig mit Erlangen der Quästur, d. h. frühestens mit Vollendung des 31. Lebensjahres. Die Mitgliedschaft währte (vorbehaltlich einer “amotio” durch den Zensor) lebenslänglich.





durch Aufnahme in die Senatsliste seitens des Zensors. Auf diese Weise konnte man auch in den Senat gelangen, ohne ein Amt bekleidet zu haben.











Einteilung der Senatsmitglieder:


“magistratus” (d. s. die durch Bekleidung eines Amtes in den Senat Gelangten) und “electi” (d. s. die vom Zensor Aufgenommenen).





“Patres” (d. s. die patrizischen Senatoren) und “conscripti”. Unter “conscripti” verstand man eigentlich alle in der Senatsliste Eingetragenen, d. h. alle Senatoren, im engeren Sinn aber nur die plebejischen Senatoren.








Das Verfahren im Senat:





Die Sitzungen des Senats fanden immer in einem Tempel (meist in der “Curia Hostilia”) statt. Die Einberufung erfolgte durch einen Imperiumsträger, später auch durch einen Volkstribunen. Der einberufende Beamte führte den Vorsitz. Der Rang und die Sitzordnung der übrigen Senatoren bestimmte sich nach dem von ihnen innegehabten Amt.





Über eine Frage, die der Beschlußfassung durch den Senat unterzogen werden sollte, wurde zunächst ein Referat gehalten, dann erfolgte die Abstimmung durch Platzwechsel. Die Zustimmenden versammelten sich auf der einen Seite des Sitzungssaales, die Ablehnenden auf der anderen (“pedibus in sententiam ire”).





Ein gültiger Senatsbeschluß hieß “senatus consultum". Er war kein Gesetz, wurde aber wegen des hohen Ansehens des Senats praktisch einem Gesetz gleichgehalten.








Die Zuständigkeit des Senats:





	Der Senat besaß überhaupt keine verfassungsmäßig verankerte Kompetenz;


	dennoch konnte er sich mit allen Angelegenheiten des öffentlichen Lebens 


	befassen, tat dies auch wirklich und pflegte seine Beschlüsse ohne weiters 


	durchzusetzen. Er nahm insbesondere folgende Rechte für sich in Anspruch:





Einen Anteil an der Gesetzgebung in Form der “auctoritas patrum”:


Die Gesetzesbeschlüsse der Komitien erlangten erst durch die Zustimmung des Senats verbindliche Kraft. Seit einer “lex Publilia Philonis” (399) mußte die “auctoritas” vorher eingeholt werden. Das bedeutete praktisch, daß ein Gesetzesantrag überhaupt erst nach Vorbegutachtung durch den Senat vor die Komitien gebracht werden konnte.





Das Recht der Verfügung über die Staatsfinanzen:


Der Senat bestimmte die Summen, welche für einen Feldzug bereitzustellen waren, er ordnete die Erhebung des “tributum” an usw.





Die Leitung der auswärtigen Politik:


Der Senat 
